
Diese Feststellungen beruhen auf den eigenen Einlas- 
aungen der Angeklagten. Die Angeklagte wendet heute 
in der Hauptverhandlung ein, daß sie wohl die Absicht 
gehabt habe, nach Westberlin zu reisen, aber sie habe 
nicht vorgehabt, dort zu bleiben. Sie wollte zunächst 
einmal versuchen, ob sie sich mit ihrer Tochter ver
trägt. Außerdem könnte aus ihrem Verhalten auch nicht 
geschlossen werden, daß sie die DDR illegal verlassen 
wollte, denn man habe ihr in Kahla gesagt, sie könne 
ruhig bis zu 8 Wochen von ihrem Wohnort wegbleiben, 
ohne sich polizeilich abzumelden, und dann wieder 
zurückkommen. Also habe noch gar nicht festgestanden, 
daß sie tatsächlich für immer in Westberlin bleibe. 
Selbstverständlich hätte sie dann, wenn sie wieder 
zurückgekommen wäre, auf demselben Wege die Sachen 
wieder nach Kahla gebracht. Auch das Geld habe sie 
nicht mit nach Westberlin nehmen wollen, sondern sie 
habe zunächst zu Bekannten in den demokratischen 
Sektor Berlins gewollt, um dort an einer Konfirmations
feier teilzunehmen. Zu diesem Zweck hätte sie noch 
einen Teil des Geldes verbraucht und auch einen Teil 
der Schmucksachen verschenkt.
Diesen Einwendungen konnte das Gericht nicht folgen, 
denn die Angeklagte hat in ihrer polizeilichen Ver
nehmung, in der darauf erfolgten richterlichen Ver
nehmung und auch in der Hauptverhandlung am 13. 4. 
1953 erklärt, daß sie zu ihrer Tochter nach Westberlin 
wollte, um dort zu bleiben und einen Teil des Geldes 
und des Schmucks mit nach dort zu nehmen.
Die Angeklagte hat mit ihren Handlungen die Tat
bestandsmerkmale des § 2 Abs. 2 Ziff. 7 HSchGes. ob
jektiv und subjektiv erfüllt, denn sie hat es unter
nommen, Geld und Schmucksachen entgegen den 
Bestimmungen des § 1 HSchGes. und den hierzu er
gangenen Ausführungsbestimmungen nach Westberlin 
auszuführen, ohne im Besitz des dazu erforderlichen 
Warenbegleitscheins zu sein.
Obwohl der gesellschaftsgefährdende Charakter der
artiger Handlungen sehr groß ist, ist das Gericht bei 
der Mindeststrafe von 5 Jahren Zuchthaus geblieben. 
Entsprechend lautete auch der Antrag des Anklagever
treters. Denn der relative Wert der Gegenstände, welche 
die Angeklagte ausführen wollte, ist gering. Obgleich 
sich das Gericht über den Schaden, der unserer Wirt
schaft durch die Ausfuhr von DM der Deutschen Noten
bank nach Westberlin entsteht, klar ist, glaubt es, daß 
mit der ausgeworfenen Strafe der Strafzweck erreicht 
wird.
Die Kostenrechnung beruht auf § 353 StPO.

gez. Schulte 
gez. Schilling gez. Hagenauer

*

Durch die „Verordnung zur Sicherung von Vermögens
w erten“ vom  17. 7. 1952 (s . o., D okum ent Nr. 73) war 
angeordnet worden, daß das gesam te Vermögen, welches 
Personen, die die Sow jetzone „illegal", d. h. ohne A b 
meldung bei der Volkspolizei, verlassen, beschlagnahmt 
war. Unter Beschlagnahme war, wie sich aus Geheim
anweisungen und aus Urteilen des Obersten Gerichts 
ersehen ließ, „Übergang in S taatseigentum " zu  ver
stehen. M enschen, die versuchten, Sowjetzonenflücht
lingen  —  Verwandten, Freunden oder Nachbarn  —  

einen Teil ihres E igentum s dadurch zu  retten, daß sie 
Verm ögensstücke bei sich unterstellten oder käuflich  
erwarben, wurden wegen Verbrechens gegen das „Ge
se tz zum  Schu tz des Volkseigentum s und anderen ge
sellschaftlichen E igentum s“ vom  2. 10. 1952 (s. u.
Dok. 197) bestraft. So ging es auch dem  Bauern Otto 
F r a n k e ,  der vor dem Kreisgericht P ritzw alk ange
klagt war.
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DOKUMENT 184
— 4 Ds. 67/53 —

I m N a m e n  d e s  V o l k e s  
Strafsache

gegen
den Mittelbauern Otto F r a n k e ,  
geb. am 18. 5.1902 in Redekin, Krs. Genthin, 
wohnh. in Preddöhl, Krs. Pritzwalk 

wegen
Beiseiteschaffen von staatlichem Eigentum.

Das Kreisgericht in Pritzwalk hat in der Sitzung vom
20. Mai 1953, an der teilgenommen haben:

Kreisgerichtsdirektorin R i e m e r  
als Vorsitzende,
Irma Kolodziej, Hausfrau in Pritzwalk,
Richard Kaschube, Angestellter in Pritzwalk 
als Schöffen,
Justizangestellte K r o h n  
als Schriftführerin 

für R e c h t  erkannt:
Der Angeklagte Otto Franke wird wegen Beiseite
schaffen von staatlichem Eigentum zu einer Zucht
hausstrafe von 2 (zwei) Jahren verurteilt.
Der Angeklagte hat die Kosten des Strafverfahrens 
zu tragen.
Die seit dem 19.4.1953 erlittene Untersuchungs
haft wird dem Angeklagten auf die erkannte Strafe 
angerechnet.

Aus den Gründen:

Am 17. April 1953 erschien in den Morgenstunden bei 
dem Angeklagten die frühere Großbäuerin Meta Kiek- 
bach und bat den Angeklagten, einige Sachen von ihrem 
Hof abzuholen. Dem Angeklagten war bekannt, daß ihr 
Sohn, sowie dessen Frau, einen Tag vorher republik
flüchtig geworden waren. Ihm war weiter bekannt, daß 
auch die Altsitzerin Meta Kiekbach republikflüchtig 
werden wollte. Der Angeklagte fuhr daraufhin mit 
einem Wagen zu der Wirtschaft. Die Altsitzerin Kiek
bach war dabei, Wäschestücke in Säcke zu verpacken. 
Mehrere Säcke standen bereits auf dem Flur. 4 Säcke 
davon wurden auf den Wagen geladen. In diesem 
Augenblick hörte der Angeklagte das Auto der Polizei 
kommen. Der Angeklagte fuhr daraufhin los. Als der 
Angeklagte querfeldein fuhr, wurde er von der Polizei 
gestellt.
Dieser Tatbestand ergibt sich aus der Einlassung des 
Angeklagten. Der Angeklagte behauptete, daß er zuerst 
gar nicht die Absicht gehabt habe, die Säcke mit
zunehmen, er wollte vielmehr mit den alten Kiekbachs 
reden, um sie von ihrem Vorhaben abzuhalten. Durch 
das Kommen des Autos sei er kopfscheu geworden.
Der ganze Sachverhalt zeigt jedoch, daß sich der An
geklagte von vornherein über sein Handeln im klaren 
war. Wenn der Angeklagte wirklich die alten Kiekbachs 
von ihrer beabsichtigten Republikflucht abhalten wollte, 
dann hätte er gerade durch das Dazwischentreten der 
Polizei aufklärend und überzeugend auf die Altsitzerin 
Kiekbach einwirken können. Stattdessen fühlte er sich 
durch das Dazwischentreten der Volkspolizei nur ge
stört, um noch mehr Sachen aufladen zu können.
Der Angeklagte hat durch seine Handlungsweise staat
liches Eigentum verletzt, indem er es beiseiteschaffte. 
Das Beiseiteschaffen war vollendet, als der Angeklagte 
die Säcke auf seinen Wagen geladen hatte. Nach der 
Verordnung zur Sicherung von Vermögenswerten vom 
17. 7. 1952 wird das gesamte Vermögen Republikflüch
tiger staatliches Eigentum, und zwar bereits zu dem
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